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Sommerkindergarten 

Liebe Pollingerinnen  

und Pollinger! 

 

 

Aufgrund einer entsprechenden Anzahl an Kindern, für welche der Bedarf an einem Sommer-

kindergarten gemeldet wurde (1. Woche - 11 Kinder, 2. Woche - 11 Kinder und 3. Woche - 13 

Kinder), hat der Gemeindevorstand in seiner Sitzung am 10. März 2022 einstimmig beschlos-

sen, im Sommer 2022 für 3 Wochen, nämlich von 1. August 2022 bis 19. August 2022, einen 

Sommerkindergarten anzubieten.  

 

Ein Vertrag zur Führung des Sommerkindergartens wird aufgrund des günstigsten Angebotes 

mit dem Oö. Hilfswerk zum Preis von rund 5.100 Euro abgeschlossen. 

 

Zum Betrieb des Sommerkindergartens werden die Räumlichkeiten des Gemeindekindergar-

tens zur Verfügung gestellt. Das Personal zur Kinderbetreuung und Reinigung wird vom Oö. 

Hilfswerk organisiert und bezahlt. 

 

Damit die Finanzierbarkeit gewährleistet ist, wird von der Gemeinde ein wöchentlicher El-

ternbeitrag – gestaffelt nach der Anzahl der Geschwister - in Höhe von 50 Euro für das 1. 

Kind und 30 Euro für das 2. Kind eingehoben. Ab dem 3. Kind wird kein Beitrag mehr einge-

hoben.  

 

Zusätzlich wird ein Bastelbeitrag in Höhe von 5 Euro pro Kind durch das Hilfswerk verrechnet. 

 

Die Anmeldung der Kinder erfolgt wochenweise und ist verpflichtend. 

 

Durch das Angebot der Gemeinde werden keine Gastbeiträge für gemeindefremde Sommer-

kindergärten gewährt. 

 

Ich freue mich, dass der Sommerkindergarten durch eine entsprechende Anzahl an Anmel-

dungen von Kindern angeboten werden kann. 
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Sanierung B 141 im Ortskern von Polling 

Aufgrund des bereits sehr desolaten Zustandes wird 
heuer die Ortsdurchfahrt durch Polling von der Lan-
desstraßenverwaltung saniert. Die Ausschreibung 
dieses Projektes ist bereits erfolgt. 
 
Schon in den letzten Wochen hat die Straßenmeiste-
rei Altheim Kamerabefahrungen in den Kanälen im 
Bereich der B 141 zur Feststellung etwaiger Schäden 
durchgeführt. 
 
Demnächst beginnt die Straßenmeisterei mit weite-
ren Vorbereitungsarbeiten wie der Baustelleneinrich-
tung, der Sanierung von Pflasterungen bei Einmün-
dungen in die B 141 und von Kanälen.  
 
Die Asphaltierung der Fahrbahn wird voraussichtlich 
im August durchgeführt. 

Personaländerungen 

Mit 1. März 2022 haben wir eine neue Krabbelstubenhelferin, Frau Juliana 
Karrer, angestellt, die ich an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen 
heißen darf. Frau Karrer verfügt bereits über jahrelange Berufserfahrung als 
Kindergartenhelferin. Wir freuen uns, eine erfahrene Helferin für unsere Kin-
der gefunden zu haben. Ich wünsche ihr viel Freude mit der neuen Aufgabe 
in unserer Krabbelstube.  
 
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei unserer bisherigen Krabbelstuben-
helferin, Frau Martina Dötzlhofer, für die ausgezeichnete Zusammenarbeit und ihre wertvol-
le Arbeit. Frau Dötzlhofer hat in ihrer Heimatgemeinde eine Anstellung als Kindergarten-
helferin bekommen. Ich wünsche ihr alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben. 

Mit 1. April 2022 haben wir eine neue Schüleraufsicht, Frau Marita  
Feichtinger-Schendlinger, angestellt. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit  und wünsche ihr viel Freude im Schulaufsichtsdienst. 
 
Herzlich bedanken für die ausgezeichnete Zusammenarbeit möchte ich 
mich an dieser Stelle auch bei Frau Petra Inzinger, welche bisher die Schul-
aufsicht zu Mittag mit großem Engagement ausgeübt hat. Das Dienstverhältnis wurde auf 
ihren eigenen Wunsch hin beendet. Ich wünsche Petra an dieser Stelle alles Gute für ihre 
neuen beruflichen Aufgaben.  
 



 

 

 

Das Örtliche Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplan der Gemeinde Polling wur-
den – wie bereits berichtet - überarbeitet.  
 
Das vom Gemeinderat beschlossene Gesamtpaket der Überarbeitung von ÖEK und Flächen-
widmungsplan wurde Anfang dieses Jahres von der Landesregierung genehmigt und anschlie-
ßend über 2 Wochen an der Gemeindeamtstafel kundgemacht. In weiterer Folge wurden die 
Planänderungen der Landesregierung zur Verordnungsprüfung vorgelegt. Dabei gab es keine 
Beanstandungen, womit die Änderungen im Flächenwidmungsplan und ÖEK jetzt rechts-
kräftig sind. 

 
Abschließend wünsche ich Euch allen ein schönes,  
entspanntes Osterfest und den Kindern  
erholsame Ferien.  
 
     Euer Bürgermeister 
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Generelle Überarbeitung Flächenwidmungsplan und ÖEK 
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Sehr geehrte Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen, 

 

 

 

 

 

Wasserzählertausch 

Heizkostenzuschuss 2021/2022 

Ferialarbeiten 

An alle Jugendlichen ab Vollendung des 15. Lebensjahres! 
 
Wer hat Lust sich in den Ferien etwas Taschengeld zu verdienen?  

 
 
 

In der Gemeinde wird für die Schul– bzw. Kindergartenreinigung 
eine oder ein Jugendliche/r gesucht. Dauer des Einsatzes zwi-
schen 2 und 3 Wochen. Falls Ihr Interesse habt, bitte in der Ge-
meinde melden. 

Kanalabrechnung per Wasserzähler: 
 

.  Wenn der Wasserzähler getauscht wird, bitte diese Daten unbe-
dingt an die Gemeinde weitergeben. 
Wir benötigen immer den Zählerstand, die Zählernummer und 
eine Bestätigung des Installateurs, ansonsten kann nur eine 
Schätzung vorgenommen werden und die Rechnung könnte 
dann zum Nachteil des/der Eigentümer ausfallen. 

es ist noch möglich den Heizkostenzuschuss bis  

09. Mai 2022 auf dem Gemeindeamt zu beantragen.   

Weitere Auskünfte wie Einkommensgrenzen, wer ist antrags-

berechtigt usw., erhalten Sie am Gemeindeamt. 

Flurreinigungsaktion 2022 

Herzlichen Dank bei allen, die bis jetzt an der Flurreini-
gungsaktion teilgenommen haben. 
Es wurde schon eine beträchtliche Menge an Müll aus 
unserem Gemeindegebiet entfernt. 
 
Viel Spaß an alle jene die sich noch die Zeit nehmen, un-
ser Gemeindegebiet sauber zu halten.  
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Parken in Siedlungsstraßen 

 
In den Siedlungsstraßen kommt es immer wieder zu Verkehrsbe-
einträchtigungen durch parkende Fahrzeuge.   
 
Wir ersuchen daher die Bewohner der Miet– und Eigentumswoh-
nungen, die für Sie vorgesehenen Parkplätze zu nutzen.   
 
 

Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung 

 

Nach längerer Wartezeit, stehen die Formu-
lare für die Arbeitnehmerveranlagung 2021 
jetzt zur Verfügung. 
 
 

Jugendtaxi 

 
 

 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass es nach wie vor die Möglichkeit gibt, sich für´s Taxifahren Gut-

scheine in der Gemeinde abzuholen. 

Aktuell könnt Ihr 13 Gutscheine zu je 4,00 €, das sind 52,00 € pro Jahr bei den Taxiunternehmen 

einlösen. 

Einlösbar sind diese bei der Fa. Greineder Erwin, Altheim und City-Taxi, Altheim. 

Alle Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren, mit Hauptwohnsitz in Polling im Innkreis, haben An-

spruch auf einen sogenannten Jugendtaxi-Ausweis und den Gutscheinen. 

Wenn du noch keinen Ausweis besitzt, dann komm mit einem Foto von dir (auch digital) ins Ge-

meindeamt und hol dir deinen Jugendtaxi-Ausweis und die Gutscheine. 
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Halten und Parken gem. § 23 und 

Halte- und Parkverbote gem. § 24 StVO 1960 

 
Im Gemeindegebiet Polling i.I. kommt es aufgrund von nicht ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeu-
gen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Aus diesem Grund möchten wir die Bestimmungen 
gem. § 23 StVO – Halten und Parken – und § 24 StVO (Halte- und Parkverbote) in Erinnerung rufen. 
 
Gemäß § 23 Abs. 1 StVO hat der Lenker das Fahrzeug zum Halten oder Parken unter Bedachtnahme 
auf die beste Ausnützung des vorhandenen Platzes so aufzustellen, dass kein Straßenbenützer ge-
fährdet und kein Lenker eines anderen Fahrzeuges am Vorbeifahren oder am Wegfahren gehin-
dert wird. 
 
Um die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs im gesamten Gemeindegebiet – auch in 
Wohngebieten - zu gewährleisten, werden die gesetzlichen Halte- und Parkverbote gem. § 24 StVO 
auszugsweise angeführt: 
 
Das Halten und Parken ist verboten: 
 
 Auf engen Stellen der Fahrbahn, im Bereich von Fahrbahnkuppen oder von unübersichtlichen 

Kurven … 
 Im Bereich von weniger als 5 m vom nächsten Schnittpunkt kreuzender Fahrbahnränder 
 Im Haltestellenbereich eines Massenbeförderungsmittels, das ist – sofern sich aus Bodenmar-

kierungen nichts anderes ergibt – der Bereich innerhalb von 15 m vor und nach den Haltestel-
len, während der Betriebszeiten des Massenbeförderungsmittels 

 Wenn durch das haltende oder parkende Fahrzeug der Lenker eines anderen Fahrzeuges ge-
hindert wird, Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs rechtzeitig wahrzuneh-
men 

 Auf Radfahrstreifen, Radwegen und Rad- und Gehwegen 
 Auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließen-

den Verkehr freibleiben 
 
 

Zusätzlich ist das Halten und Parken für Lastkraftwagen, 
Spezialkraftwagen, Anhängern und Sattelfahrzeugen mit 
einem höchst zulässigen Gewicht von mehr als 3,5 t, in 
der Zeit des Fahrverbotes gem. § 42 Abs. 1 (Fahrverbote 
für Lastkraftfahrzeuge) sowie sonst von 22.00 bis  
06.00 Uhr im Ortsgebiet weniger als 25 m von Häusern 
entfernt, verboten. 
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Änderung Sachkundekurs für Hundehalter 
 
Mit September 2021 wurden das oberösterreichische Hundehaltegesetz und die Hundehalte-
Sachkundeverordnung geändert. 
 
Der Umfang des verpflichtenden Sachkundekurses beträgt nun 6 Stunden, um mehr Wissen rund um 
die Hundehaltung vermitteln zu können. Die Kurse werden auch weiterhin von einem Tierarzt und 
einem ausgebildeten Hundetrainer abgehalten. Im Anschluss an den Kurs muss eine Multiple-Choice
-Prüfung erfolgreich abgelegt werden, um dem Sachkundenachweis zu erhalten. 
 

 Der Kurs ist für alle Personen über 16 Jahre, vor Anschaffung des Hundes verpflichtend, wenn 
noch kein Sachkundenachweis für einen früher gehaltenen  Hund vorliegt. 

 Der Sachkundenachweis kann nur für jene Person ausgestellt werden, welche den Kurs tat-
sächlich absolviert. Die gesetzlich geforderte Hundeversicherung, die Registrierung des Hun-
des sowie die Anmeldung des Hundes bei der Gemeinde, müssen mit den persönlichen Daten 
im Sachkundenachweis übereinstimmen. 

 Über das gesamte Kursangebot in Oberösterreich können Sie sich auf  
           https://www.land-oberoesterreich.gv.at/96869.htm informieren.  
 

Der positive Abschluss des Sachkundekurses muss VOR  
Anschaffung des Hundes erfolgen! 

 
Hauptwohnsitzgemeinde: 
Ist ihr Hund älter als 12 Wochen, ist er binnen drei Tagen bei der Hauptwohnsitzgemeinde mit fol-
genden Angaben zu melden und die Hundesteuer zu entrichten: 
 

 Name und Hauptwohnsitz des Hundehalters oder der Hundehalterin 

 Rasse, Farbe, Geschlecht und Alter des Hundes 

 Name und Hauptwohnsitz jener Person, die den Hund zuletzt gehalten hat z.B. Züchter,.. 
 

Dieser Meldung sind anzuschließen: 

 Der für das Halten des Hundes erforderliche Sachkundenach-
weis 

 Der Nachweis, dass für den Hund eine dem Gesetz entspre-
chende Haftpflichtversicherung  besteht 

 Der Nachweis über die Registrierung in der Heimtierdaten-
bank nach dem Tierschutzgesetz 
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Seite  12 Pollinger Gemeindenachrichten 
 

Bewegungsempfehlung - Fonds Gesundes Österreich 
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Die meisten Jungen sind es gewöhnt, dass die Muttertiere sie meh-
rere Stunden alleine lassen, um selbst auf Nahrungssuche zu gehen 
oder Fressfeinde von den Kleinen fernzuhalten. Junge Feldhasen 
werden beispielsweise nur ein- bis zweimal in 24 Stunden vom 
Muttertier aufgesucht.  
Keine menschlichen Eingriffe! 
Auch das Nest von Wildenten oder anderem Federwild sollte nicht 
berührt oder gar von nächster Nähe beobachtet werden. Der 
Grund: Die Mutter beobachtet die Eindringlinge und traut sich nicht 
mehr zum Nest. Dadurch kühlen die Eier aus und die Küken sterben 
unter Umständen. 
 
Fototext: Jungtiere und Gelege (Nester mit Eiern) auf keinen Fall berühren. Es handelt sich um keine 
Findelkinder und die Eltern sind meist nicht weit von ihren Schützlingen entfernt. 
Foto: N. Mayr 
 
 

Leine kann Leben retten 
 

Ein weiterer Appell der OÖ Jägerschaft richtet sich an die Hundehalter, damit sie ihre Vierbeiner an 
die Leine nehmen. Selbst wohlerzogene Hunde vergessen schon einmal ihre guten Manieren, wenn 
ihr Jagdinstinkt geweckt wird. Aufgeschreckte und gehetzte Wildtiere laufen auf Straßen und können 
Unfälle verursachen. Ein trächtiges Reh sogar im Schockzustand das Kitz verlieren. Da muss der Hund 
das Tier gar nicht erwischen. 
 
Lassen wir also den Wildtieren ihre Ruhezonen, bleiben wir auf den Wegen und erfreuen wir uns über 
den herrlichen Anblick und die wunderbare Natur in unserer Gemeinde – die Tiere, aber auch wir Jä-
gerinnen und Jäger danken es Ihnen! 
 
Auf der Website www.fragen-zur-jagd.at eröffnet der OÖ Landesjagdverband interessante Einblicke 
in die Welt der Jägerinnen und Jäger sowie unserer heimischen Wälder und Wildtiere. Schauen Sie 
doch einmal hinein. Oder besuchen Sie auch unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/
ooeljv 
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Kinderstube der Natur - OÖ Landesjagdverband 

Die Jungen sind los! 
Die Frühlingszeit ist die Kinderstube der Natur und wir bitten um Ihre Mithilfe!  

 
Mit Begeisterung und Freude genießen Naturliebhaber den Frühling. Die Tier- und Pflanzenwelt be-
grüßt uns mit einer gewaltigen Vielfalt neuen Lebens und bietet eine scheinbar unerschöpfliche 
Quelle an Glücksgefühl und Lebenskraft. 
 
Jetzt im Frühling, wenn die Menschen auch wieder vermehrt in die Lebensräume der Wildtiere vor-
dringen, ist es wichtig, dass die tierischen Bewohner trotzdem ihre Ruhe haben dürfen. Vor allem 
deshalb, da ab jetzt vermehrt Jungwild das Licht der Welt erblickt. Falsch verstandene Tierliebe kann 
lebensbedrohliche Folgen haben und vermeintlich zurückgelassene Jungtiere sollten nicht aufge-
nommen werden. 

file://///Hunter/ZA/Kommunikation/Presse%20und%20Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindezeitungsbeiträge/2022/www.fragen-zur-jagd.at
https://www.facebook.com/ooeljv
https://www.facebook.com/ooeljv
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Caritas Oberösterreich - Besuchsbegleitung 

MEDIENDIENST DER CARITAS OBERÖSTERREICH 
 

 

Caritas bietet Besuchsbegleitung für Trennungs-Kinder im Innviertel 
Die Mobilen Familiendienste der Caritas OÖ bieten seit kurzem eine Besuchsbegleitung für Kin-
der von getrennt lebenden Eltern im Innviertel an. Die Begleitung ermöglicht es dem Kind, den 
Kontakt zu jenem Elternteil aufrecht zu erhalten, der nicht mehr im gemeinsamen Haushalt 
lebt. Die Treffen erfolgen in geschütztem Rahmen am Teamstützpunkt der Mobilen Familien-
dienste in Ried. Nähere Informationen unter 07752/20810 oder besuchsbegleitung@caritas-
ooe.at 
 
„Kinder haben ein Recht auf eine Beziehung zu beiden Elternteilen. In einer schwierigen Tren-
nungssituation erschwert der Konflikt zwischen den Erwachsenen es manchmal, dass der Kontakt 
zu dem besuchsberechtigten Elternteil aufrecht erhalten werden kann. Mit der Besuchsbeglei-
tung bieten wir dabei unsere Unterstützung an“, erklärt Maria Spindler, Teamleiterin der Mobilen 
Familiendienste der Caritas im Innviertel. Die Treffen finden im Beisein einer fachlich qualifizier-
ten Caritas-Mitarbeiterin in kindgerechter Umgebung bei den Mobilen Familiendiensten in Ried 
statt. „So können die Kinder den besuchsberechtigten Elternteilen in einem geschützten und si-
cheren Rahmen begegnen, und die gemeinsame Beziehung kann wieder aufgebaut beziehungs-
weise fortgeführt werden", sagt die Caritas-Mitarbeiterin.  
Das Angebot richtet sich an Eltern minderjähriger Kinder (bis 14 Jahre bzw. in Ausnahmefällen bis 
18 Jahre) in einer konfliktbehafteten Trennungssituation. Jeder Elternteil kann die Besuchsbeglei-
tung anfordern. Sie kann aber auch vom zuständigen Gericht angeordnet bzw. empfohlen wer-
den. Die Besuchsbegleitung kann von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr stattfinden. Die 
Dauer und Häufigkeit orientieren sich insbesondere an Alter und Bedürfnissen der Kinder. „Die 
Besuchsbegleitung ist immer eine vorübergehende Maßnahme, die zu einer eigenverantwortli-
chen Besuchsregelung führen soll. Nähere Informationen – auch über die Kosten und Fördermög-
lichkeiten durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
unter 07752/20810 oder besuchsbegleitung@caritas-ooe.at 
 

Kontakt: 
Caritas Oberösterreich 
Mobile Familiendienste 
Pfarrplatz 1, 4910 Ried im Innkreis 
Tel.: 07752 208 10 
E-Mail: besuchsbegleitung@caritas-ooe.at 
www.mobiledienste.or.at 
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Der Wirtschaftspark Innviertel (INKOBA) 
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Waldbrandschutz-Verordnung  

 
§ 1 Schutzmaßnahmen 
1. In den Waldgebieten aller Gemeinden des Bezirkes Braunau sowie in deren 

Gefährdungsbereichen ist jedes Anzünden von Feuer und das Rauchen ver-
boten. 

2. Ein Gefährdungsbereich ist überall dort gegeben, wo die Bodendecke oder 
die Windverhältnisse das Übergreifen eines Bodenfeuers oder eines Feuers 
durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen. 

 
§ 2 Bekanntmachung des Verbots 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer dürfen dieses Verbot in geeigneter 
Weise ersichtlich machen. 
 
§ 3 Strafbestimmung 
Übertretung werden mit Geldstrafen bis zu Euro 7.280,00 oder mit Freiheitsstrafen 
bis zu vier Wochen bestraft. Bei Vorliegen erschwerender Umstände können die 
beiden Strafen nebeneinander verhängt werden. 
 
Die Verordnung tritt mit 15.03.2022 in Kraft und mit Ablauf des 31.10.2022 außer 
Kraft. 
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Statistik Austria kündigt die Zeitverwendungserhebung (ZVE) an 
 
 

Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige Statistiken und Analysen, die ein umfassen-
des, objektives Bild der österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft zeichnen. Die Ergebnisse der Zeitver-
wendungserhebung (ZVE) liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit grundlegende Informationen 
dazu, wieviel Zeit Menschen in Österreich mit Arbeit oder Schule, Sport, Freunde und Kultur verbringen. Wer 
übernimmt in Österreichs Haushalten die Kinderbetreuung, unbezahlte Pflegearbeit oder Haushaltstätigkei-
ten? Wie lange sind Menschen in Österreich jeden Tag unterwegs? Wie lange schlafen sie? 

Die ZVE-Erhebung wurde zum letzten Mal im Jahr 2008/09 durchgeführt. Ein aktuelles Bild der Zeitverwen-

dung ist daher längst überfällig und interessant.  

Haushalte in ganz Österreich wurden zufällig aus dem Zentralen Melderegister ausgewählt und eingeladen. 

Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei sein! Wer Teil der Stichprobe ist, erhält einen Brief mit der 

Post mit näheren Informationen zur Teilnahme an der Zeitverwendungserhebung. Nach einem kurzen Frage-

bogen, führen die Mitglieder der ausgewählten Haushalte zwei Tage lang ein Tagebuch über ihre Aktivitäten. 

Dies geht ganz einfach mit der eigens dafür entwickelten ZVE-App oder mittels eines Papiertagebuchs.  

Damit wir korrekte Daten erhalten ist es von großer Bedeutung, dass alle Personen eines Haushalts (ab 10 
Jahren) an der Erhebung mitmachen. Als Dankeschön erhalten die vollständig befragten Haushalte einen 35-
Euro-Einkaufsgutschein. 

Die im Rahmen der ZVE-Erhebung gesammelten Daten werden gemäß dem Bundesstatistikgesetz und 
dem Datenschutzgesetz streng vertraulich behandelt. Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen Daten 
nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Weitere Informationen zur ZVE erhalten Sie unter: 

 
Statistik Austria 
Guglgasse 13 
1110 Wien 
Tel.: +43 1 711 28-8338 (werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr) 
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at 
Internet: www.statistik.at/zve  
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